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Die drei Autor:innen liefern mit ihrem Buch 
einen innovativen, formal wie material vielfälti-
gen und stilistisch ansprechenden Beitrag zur 
Diskussion der (nicht nur) theologischen Sym-
bolisierungsmöglichkeiten (in) der aktuellen 
Krisensituation. Aufgrund der verschiedenen 
Ansätze und Perspektiven sowie der Fülle an 
Zwischenüberschriften ist es für Lesende zwar 
nicht immer einfach, das Gesamtkonzept des 
Buches im Auge zu behalten (die einzelnen Teile 
scheinen bisweilen ein wenig disparat neben-
einander zu stehen), gleichwohl ist es vielleicht 
gerade eine solch multidisziplinäre, bisweilen 
ein wenig unübersichtliche, dafür aber moti-
visch bunte Lebendigkeit, die dem Anliegen der 
kontextuellen Theologie in der Krise gerecht zu 
werden und im Konkreten lebensnahe, „trans-
formative“ Impulse zu geben vermag.
Linz	 Isabella Bruckner

◆ Reisinger, Doris (Hg.): Gefährliche Theo-
logien. Wenn theologische Ansätze Macht-
missbrauch legitimieren. Verlag Friedrich 
Pustet, Regensburg 2021. (184) Kart. Euro 
22,00 (D) / Euro 22,70 (A) / CHF 22,76. ISBN 
978-3-7917-3242-8.

Theorien sind niemals unschuldig. Beinhal-
ten sie Irrtümer, dann leiten sie zu falschem 
Handeln an. Mit falschem Handeln in einem 
bedrückenden Ausmaß hat die Kirche bis in die 
Gegenwart mit den Missbrauchsskandalen zu 
tun. Eine Tagung an der Goethe-Universität in 
Frankfurt a. Main mit dem Thema „Machtkri-
tik durch Theologie“ wollte sich mit der theo-
logischen Legitimierung und Kritik von Macht 
befassen. Nachdem sie Corona-bedingt nicht 
stattfinden konnte, erscheinen nun die vorgese-
henen Beiträge in der vorliegenden Publikation. 
Die Theologie muss kritisch abklären, ob sie 
durch bestimmte Diskurse oder Denkformen 
Mitschuld an einer falschen Praxis trägt. In be-
sonderer Weise ist die Kanonistik herausgefor-
dert. Warum gelten im kirchlichen Strafrecht 
sexuelle Übergriffe von Nichtklerikern nicht 
als Straftatbestand? (9) Warum hat bis heute 
die „Autonomie als moralischer Wert, Rechts-
gut und verfassungsrechtliches Grundprinzip“ 
keinen Eingang in das Recht der katholischen 
Kirche gefunden? (13) Mit Recht wird ge-
fordert, dass eine Ämtertheologie eine größere 
Sensibilität für den Missbrauch von Macht zu 
entwickeln habe. Die historische Sicht macht 

deutlich, dass die Legitimation kirchlicher 
Macht auf eine lange, unheilige Tradition zu-
rückschaut. Dies gilt insbesondere dort, wo sie 
die Interessen der kirchlichen Institution über 
die Interessen von Opfern der Gewalt stellt. 
So kann die historische Kritik auch nicht vor 
gefeierten Kirchenvätern wie Ambrosius und 
Augustinus Halt machen: „Aus moderner Sicht 
könnte schon das, was Ambrosius zuungunsten 
der Juden von Callinicum [Eine Synagoge wur-
de vom christlichen Mob zerstört, Ambrosius 
interveniert beim Kaiser und verhindert einen 
Wiederaufbau.] erreichte und was Augustinus 
von Bonifatius verlangte [Ein kaiserlicher Be-
amter will Mönch werden, Augustinus drängt 
ihn dazu, im Interesse der Kirche im Amt zu 
bleiben.], als Machtmissbrauch gelten.“ (57) 
Besonders ins Gewicht fällt die Inkompatibili-
tät „von kirchlichem und weltlich autonomis-
tischen Missbrauchsbegriff “ (74). Mit Recht 
stellt Georg Essen in seinem Beitrag fest: „Die 
kognitiven Dissonanzen, die sich in der Orts-
bestimmung zeigen, Kirche in der Welt von 
heute zu sein, dürften kaum zu überschätzen 
sein. Zugleich aber kann sich die Kirche selbst 
diesem Zuwachs an Freiheitsbewusstsein nicht 
entziehen. Wenn sie in der Erklärung zur Reli-
gionsfreiheit des Zweiten Vatikanums das Recht 
der Wahrheit an das Recht der Person zurück-
bindet, dann bleibt die hier ausgesprochene 
Neubestimmung im Verhältnis von Wahrheit 
und Freiheit nicht ohne Auswirkungen auf die 
kirchliche Lebenspraxis.“ (83) Ein Dilemma, 
das aus solchen kognitiven Dissonanzen er-
wächst, ist die Erklärung des Konzils, dass ei-
nerseits niemand gezwungen werden kann, den 
katholischen Glauben anzunehmen, anderer-
seits Kinder nach ihrer Taufe dazu verpflichtet 
werden, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. 
Ernüchternd ist die lapidare Feststellung des 
Kanonisten: „Hoffnung auf eine strukturelle 
Veränderung im Umgang mit Macht in der ka-
tholischen Kirche lässt sich vor diesem Hinter-
grund kanonistisch nicht tragfähig begründen.“ 
(168) Dies sah wohl der Bischof von Hildes-
heim, Heiner Wilmer, ganz ähnlich, wenn er 
sagte: „Ich glaube, der Missbrauch von Macht 
steckt in der DNA der Kirche.“ (165) So wird 
offensichtlich, dass es mit einer juristischen und 
disziplinären Aufarbeitung der Missbrauchs-
taten nicht damit getan ist. Die Theologie als 
Ganze, insbesondere die Ekklesiologie und die 
Ämtertheologie, muss auf den Prüfstand.
Bamberg / Linz	 Hanjo Sauer
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